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""EDITORIAL 


mir können noch solche Tagungsfolder ange
fordert werden. 

Im Rahmen dieser Tagung findet auch die 
Generalversammlung des ÖBDS mit den Neu
wahlen zum Bundesvorstand statt. Es werden 
noch dringend KandidatInnen für alle wichti
gen Vorstandsfunktionen gesucht. Wer sich 
vorn Trroler Verband dafür interessieren würde, 
bekäme von mir nähere Informationen darüber. 

In einer Klausurtagung im Oktober werden 
wir Aktivitäten des Trroler Berufsverbandes für 
das kommende Arbeitsjahr besprechen und 
überlegen. Da wir vollkommen ehrenamtlich 
und in unserer Freizeit tätig sind, werden wir 
auf die Grenzen unserer Belastbarkeit zuachten 
und genau zu überlegen haben, wieviel freie 
zeitliche Kapazität für größere Aktivitäten uns 
zur Verfügung steht. Ich glaube, daß der TBDS 
nicht nur der gewählte Vorstand alleine ist, son
dern die Summe aller Mitglieder. 

Das Gefühl, praktisch kein Feedback von 
den Mitgliedern zu bekommen, bestärkt mich 
in meinen sommerlichen Überlegungen, mich 
nicht zuviel zu engagieren, sondern als Vor
standsfunktionär nur das zu tun, was ich gern 
tue. Obwohl angesichts der allgemeinen Um
bruchsstimmung in der 
Sozialarbeit sicherlich mehr 
Engagement notwendig 
wäre, um unsere Standesin
teressen zu vertreten. .... 

Zum Abschluß noch ein 
paar Worte zu unserer eige
nen Zeitschrift : 

Die Vorsitzende des Vor
arlberger Berufsverbandes 
hat uns zum SIT großes Lob 
ausgesprochen. Von allen 
Zeitschriften der Landes
verbände habe das SITweit
aus qualitativ den höchsten 
Standard. An dieser Stelle 
möchte ich einmal Monika 
Wallner und Christof 
Gstrein für ihr Engagement 
als Redaktionsteam herz
lich danken. Auch SIT wird 
mit Ausnahme des Druckes 

und Layouts zur Gänze in unbezahlter Freizeit
arbeit herausgegeben. 

Das Ergebnis unserer Klausurtagung wird 
im nächsten Heft zu lesen sein. 

In diesem Sinne alles Gute 

Jossie Brettauer 
Vorsitzender 

PS: Ich denke, daß wir uns alle einer Diskus
sion über die Grenzen von ehrenamtlichem 
Engagement stellen müssen und eventuelle 
Konsequenzen daraus auch in die Praxis umset
zen werden müssen.Ich erfahre in letzter Zeit, 
daß es bei vielen Vereinen im sozialen Bereich 
immer schwieriger wird, die Vorstandsfunktio
nen mit ehrenamtlich Tätigen zu besetzen. Dar
über werden wir weiterreden müssen. 
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C JUGENDWOHLFAHRT 

Sachwalterschaft für 

Minderiährige 


Überlegungen zum Status der Sachwalterschaft innerhalb der 
Jugendamtsarbeit 

1 
Persönliche Vorbemerkung 
Einige LeserInnen werden sich fragen, was ein 
- noch dazu so ausführlicher - Artikel über die 
Sachwalterschaft für Minderjährige im SIT zu 
suchen hat. Für die Veröffentlichung meines 
Beitrages gerade in diesem Rahmen gibt es für 
mich vorallem zwei Gründe: Zum einen bildet 
die Sachwaltungstätigkeit einen integralen 
Bestandteil der Jugendamtsarbeit, d.h. daß an 
den Jugendämtern die Bereiche Sachwalter
schaft und Sozialarbeit zumindest organisato
risch und räumlich eng verbunden sind, wobei 
ich persönlich die organisatorische Vernetzung 
und das gemeinsame Dach nicht für das einzig 
Verbindende halte. Zum anderen begegne ich 
in der Zusammenarbeit mit anderen Einrich
tungen immer wieder einer ziemlichen 
Unkenntnis über Aufgaben und Prinzipien der 
Sachwalterschaft, die zu beseitigen mir bei 
aktuellem Anlaß aufgrund der Komplexität 
(und Randständigkeit?) des Themas nie so 
recht gelungen ist. Zugegebenermaßen hat 
mich das immer ein wenig frustriert und ich 
habe die Hoffnung, daß mein lautes Nachden
ken daran etwas verändern wird. 

,Zu meiner Person möchte ich sagen, daß ich 
seit drei Jahren als Sachwalterin am Bezirksju
gendamt Innsbruck arbeite und diplomierte 
Sozialarbeiterin bin. Was meine berufliche 
Identität betrifft, führe ich also eine etwas zwie
spältige Existenz, wobei ich meine Doppelexi
stenz als Sachwalterin und Sozialarbeiterin 
einerseits immer wieder als recht konflikthaft, 

, andererseits aber auch als produktiv empfinde. 
Lange Zeit hielt ich diese Zwiespältigkeit, die 
im wesentliChen auf der Gegensätzlichkeit von 
anwaltlichem und sozialarbeiterischem Han

deIn beruht, für ein rein subjektives Problem, 
wie es sich eben aus meiner individuellen 
beruflichen Situation ergibt, glaube aber inzwi
schen, daß dieser Widerspruch letztlich die 
gesamte Jugendamtsarbeit, also auch den sozi
alarbeiterischen Bereich, betrifft. Ich komme 
auf dieses Thema später noch zurück. 

Was mir im Zuge meiner Auseianderset
zung mit den Prinzipien der Sachwalterschaft 
und dem Berufsbild der SachwalterInnen über 
Inhaltliches hinaus klar geworden ist, ist die 
Notwendigkeit einer Selbstdefinition der Sach
walterInnen in Hinblick auf ihre Funktion und 
Rolle. Zum einem nämlich hat das Thema Sach
walterschaft in der Diskussion der letzten Jah
re um eine moderne Jugendamtsarbeit eine 
stiefkindliehe Rolle gespielt, d.h. daß die 
immerhin gravierenden Veränderungen in die
sem Bereich nur auf rechtlicher und verwal
tungstechnischer Ebene diskutiert wurden, 
zum anderen läuft jede Tätigkeit innerhalb 
einer Behörde - falls keine genügende inhaltli
che Abgrenzung stattfindet - ständig Gefahr, 
von behördlichen Eigeninteressen vereinnahmt 
zu werden. 

2 
Neuentwicklungen im 
Bereich der Sachwalter
schaft... 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Besonderheiten am Bezirksjugendamt 
Innsbruck. 

Im Zuge der Familienrechtsreform und mit 
Inkrafttreten des Familienrechtsänderungsge
setzes am 1.7.1989 wurde die Amtsvormund
schaft abgeschafft und mit ihr eine lange Tradi
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tion der Bevormundung von Frauen, denen bis 
zu diesem Zeitpunkt nur dann zugetraut wor
den war, ihr Kind in allen Bereichen selbst ver
treten zu können, wenn ihnen dabei ein Ehe
mann zur Seite stand. Fehlte dieser, war für die 
gesetzliche Vertretung des Kindes ein Amts
vormund zuständig. Erst das erwähnte Farnili
enrechtsänderungsgesetz machte diesem für 
Frauen kränkenden sowie anachronistischen 
Zustand ein Ende, indern es die Obsorge (in der 
Umgangssprache: Vormundschaft) für das 
uneheliche Kind allein der Mutter übertrug. Die 
Amtsvormundschaft wurde in der Folge von 
der Sachwalterschaft abgelöst, die sich von 
jener vor allem durch den Status, der den Kli
entInnen eingeräumt wird, und durch Freiwil
ligkeit der Inanspruchnahme unterscheidet. 
(Mit KlientInnen meine ich die obsorgeberech
tigten Personen, wobei unser Klientel zu 90% 
aus Frauen besteht). Hatte sich der Arntsvor
mund noch in einer übergeordneten Stellung 
seinen KlientInnen gegenüber befunden und 
diese ex lege erhalten, so stehen SachwalterIn
nen und KlientIn auf gleicher Ebene. Die Klien
tin selbst ist es, die der Sachwalterin eine Ver
tretungsbefugnis für einen klar abgegrenzten 
Bereich erteilt, und die Klientin ist es auch, die 
diese Befugnis jederzeit widerrufen kann. Es 
gibt im Wesentlichen eine - sehr problematische 
- Ausnahme vorn Prinzip, die ex lege eintreten
den Sachwalterschaften nach dem Unterhalts
vorschußgesetz (UVG), auf die ich später ein
gehen werde. 

Auch was den Status der SachwalterInnen 
des Jugendamtes betrifft, ist es zu Veränderun
gen gekommen. Stand der Arntsvormund (so 
habe ich mir sagen lassen) über den Sprengels
ozialrbeiterInnen und erteilte diesen Aufträge 
in Hinblick auf die Beaufsichtigung "seiner" 
Mündel, so bilden Sachwalterschaft und Spren
gelsozialarbeit heute zwei gleichgestellte, ten
denziell voneinander unabhängige Bereiche. 
Der Erfahrung, daß eine Verbindung dieser bei
den Bereiche bzw. eine - allerdings nichthierar
chische - Zusammenarbeit zwischen betreuen
der SozialarbeiterIn und zuständiger Sachwal
terIn durchaus sinnvoll ist, wurde in unserem 
Referat dadurch Rechnung getragen, daß 
jede/r SachwalterIn in ein Regionalteam von 
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SprengelsozialarbeiterInnen eingebunden ist 
und daß einige SachwalterInnenstellen mit 
SozialarbeiterInnen besetzt sind. Beides zusam
men hat dazu geführt, daß sozialarbeiterische 
Inhalte in die Sachwaltungstätigkeit Eingang 
gefunden haben, was ich persönlich durchaus 
für keinen Luxus halte, sondern für eine Not
wendigkeit, sind doch auch die Anforderungen 
an die soziale Kompetenz der SachwalterInnen 
durch die neuen Entwicklungen im Jugend
wohlfahrtsbereicb weitaus größer geworden. 
Das heißt nun nicht, daß SachwalterInnen Sozi
alarbeiterInnen sein müßten, wohl aber glaube 
ich, daß Vorerfahrungen im Sozialbereich im 
Anforderungsprofil der SachwalterInnen ver
ankert und sozialarbeiterische Inhalte Teil des 
Fortbildungskonzeptes werden müßten. 

3 
Aufgabenbereich und 
Prinzipien der Sachwalter
schaft 

Arbeitsschwerpunkte der SachwalterInnen bil
den die Durchsetzung von Unterhaltsan
sprüchen und die Vertretung des Kindes bei der 
Vaterschaftsfeststellung. Hinzu kommen die 
Vertretung des Kindes in Pensions- und Verlas
senschaftsverfahren sowie bei Namensgebun
gen, Vermögensverwaltung, die Abwicklung 
von Adoptionen und anderes mehr. Für all die
se Bereiche gilt, daß die SachwalterInnen in 
direktem Auftrag der jeweiligen KlientIn han
deln. Abweichungen von diesem Prinzip stel
len die bereits erwähnten ex-Iege-Sachwalter
schaften nach dem UVG dar, weiters die ex
lege-Vormundschaften für Kinder minderjähri
ger Mütter und die gerichtlich bestellten Vor
mundschaften. Zu den, den SachwalterInnen 
"von oben" erteilten Aufträgen ist durch das 
neue Asylgesetz noch die Vertretung nicht 
begleiteter Minderjähriger im Asylverfahren 
hinzugekommen. 

Über die Führung von Sachwalterschaften 
und Vormundschaften hinaus hab~n die Sach
walterInnen den gesetzlichen Auftrag, die 
Obsorgeberechtigten über elterliche Rechte und 
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Pflichten zu informieren und Hilfestellung für 
die Wahrnehmung der rechte des Kindes anzu
bieten. in der Praxis zeigt sich, daß dieser 
Bereich von Information und Beratung mehr 
und mehr zunimmt und an Bedeutung 
gewinnt. 

Zu den Prinzipien der Sachwalterschaft ist 
zu sagen, daß die sachwalterische Vertretung 
im wesentlichen eine anwaltliehe Tätigkeit ist 
und wie jede solche von der Existenz 
gegensätzlicher Interessen bzw. zweier gegne

. rischer Parteien lebt. Was anwaltliches Han
deln charakterisiert, ist Parteilichkeit und ein-

auch die SprengelsozialarbeiterInnen zum_ 
anwaltlichen Handeln für das Kind verpflich~ 
tet, d.h. dazu, die Interessen des Kindes gegen 
jene der Eltern oder anderer Pflegepersonen 
durchzusetzen, und sei es schlimmstenfalls 
durch die Ausübung von Zwang. 

Als eines der Prinzipien anwaltlichen Han
delns habe ich Parteilichkeit genannt. Gerade 
sie ist es, die SachwalterInnen nicht selten 
zwingt, zugunsten des konkreten Auftrages 
einer Klientin dem allgemeinen Auftrag, die 
(finanziellen) Interessen von Minderjährigen 
zu vertreten, zuwiderzuhandeln. In krassen 

Fällen bedeutet 
dies, die berechtig
ten Forderungen 
und Interessen 
Minderjähriger und 
ihrer Familien auf 
der einen, "eige
nen" Seite durchzu
setzen, um damit 
dem ebenso berech
tigten Wünschen 
von Minderjähri
gen und ihren 
Familien auf der 
anderen, "gegneri
schen" Seite die Exi
stenzgrundlage zu 
entziehen. Da bei 

greifendes Handeln für jemanden, nämlich die 
"eigene Partei", um deren Interessen gegen 
jene der"gegnerischen Partei" durchzusetzen, 
wobei notwendigerweise Zwangsmittel zur 
Verfügung stehen. Das anwaltliche Prinzip gilt 
übrigens für die gesamte Jugendamtsarbeit, 
also auch für den sozialarbeiterischen Bereich. 
Wird die Sachwaltungstätigkeit, deren Haupt
aufgabe die Durchsetzung der finanziellen 
Interessen des Kindes ist, allerdings zum über
wiegenden Teil von den Prinzipien anwaltli
chen Handeins bestimmt, so gilt dies im sozi
alarbeiterischen Bereich nur für jene wenigen 
Situationen, in denen das Wohl eines Minder
jährigen in Hinblick auf seine Pflege und Erzie
hung massiv gefahrdet ist. Dann jedoch sind 

uns nicht nur die 
Scheidungs- und 

Trennungs-, sondern auch die Wiederverheira
tungsquoten von Eltern ständig steige~, sind 
immer mehr Familien mit dem Problem 
"außerfamiliärer" Unterhaltsverpflichtungen 
konfrontiert, die unter Umständen den Unter
halt für die neu gegründete Familie gefährden. 
Manchmal ist es in solchen Fällen möglich, 
durch Vermittlung zwischen den beiden 
Elternteilen im Unterhaltsfestsetzungsverfah
ren die Situation etwas zu entschärfen bzw. 
weniger eskalieren zu lassen, aber längst nicht 
immer. Oft scheitern solche Bemühungen an 
den hoffnungslos verhärteten Fronten zwi
schen den Eltern oder schlicht und einfach am 
Lohnzettel und bereits bestehenden Verschul
dungen. 
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4 
Probleme mit Hoheit 
Handeln die SachwalterInnen in den bisher 
beschriebenen Bereichen zumindest noch im 
Interesse eines bestimmten Kindes, so ist diese 
unmittelbare Verbindung zum Klientel im 
hoheitlichen Bereich nicht mehr gegeben. Die
ser umfaßt schwerpunktmäßig alle Unterhalts
vorschußangelegenheiten und ist dadurch zu 
charakterisieren, daß die SachwalterInnen ihre 
Funktion ex-lege erhalten und statt unmittelba
rer KlientInneninteressen öffentliche Interessen 
zu vertreten haben. Laut § 9, Abs. 2 UVG wird 
der Jugendwohlfahrtsträger - also das zustän
dige Jugendamt - limit der Zustellung des 
Beschlusses, mit dem Vorschüsse gewährt wer
den, Sachwalter des mj. Kindes zur Durchset
zung der Unterhaltsansprüche" . Ich halte diese 
Formulierung für ungenau bzw. für eine zarte 
Verschleierung der tatsächlichen Funktion, die 
die SachwalterInnen in diesem Bereich zu erfül
len haben, nämlich die, die Regreßforderungen 
des Bundes (dieser zahlt die Vorschüsse aus) 
gegen den Unterhaltsschuldner durchzusetzen 
- und nicht etwa die Unterhaltsansprüche des 
Kindes, die durch die Vorschußgewährung ja 
einstweilen abgesichert sind. Die Jugendämter 
fungieren hier als Inkassobüros für den Bund, 
was sie ihrer, meiner Meinung nach, eigentli
chen Aufgabe entfremdet, die primär darin 
besteht, die unmittelbaren Interessen der Mj. 
und ihrer Familien zu vertreten. In diesem 
Bereich besteht ein dringender Bedarf nach Ver
änderung, auch wenn eine solche nur langfri
stig erreichbar ist. 

5 
Status der Sachwalterschaft 
innerhalb' der Jugendamts
arbeit. Ein Ausblick 

Es gibt Stimmen, die sich für eine Ausgliede
rung der Sachwalterschaft aus den Jugendäm

tern aussprechen, weil die Sachwaltungstätig
keit grundsätzlich anderen Prinzipien folge als 
der sozialarbeiterische Bereich. Ich halte den 
Unterschied zwischen den beiden Tätigkeitsbe
reichen, wie gesagt, zwar für beachtlich, aber 
doch nur graduell und plädiere eher für eine 
bessere Integration der Sachwalterschaft in die 
Jugendamtsarbeit. Eine solche könnte meiner 
Meinung nach vor allem durch eine Entlastung 
der SachwalterInnen von hoheitlichen Aufga
ben und durch ein verbessertes Fortbildungs
konzept, das neben rechtlichen auch sozialar
beiterische Inhalte einschließt, erreicht werden. 
Letzteres entspräche der steigenden Nachfrage 
nach Information und Beratung, wie sie sich in 
der täglichen Arbeit zeigt, und ebenso der 
Schwerpunktsetzung auf beratende Tätigkeit, 
wie sie das Familienrechtsänderungsgesetz 
und das neue Jugendwohlfahrtsgesetz vorse
hen. 

Eva Domoradzki 

'& 6 ~V.l 
11- L.;..rl-~ .a.o:.cA ~ 5-).' 
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Ab Herbst ein neues Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche in Not 

KIZ Innsbruck 

Ab 30. 11. 92 wird es - wenn alles nach Plan läuft 
- in Innsbruck eine neue Einrichtung geben: das 
KIZ, Kriseninterventionszentrum für Kinder 
und Jugendliche, in der Jahnstraße 30, Tel. 
0512/580059. 

Die Aufgabe des KIZ wird sein, Hilfen 
bereitzustlelen für Kinder, Jugendliche und 
deren Umfeld in Krisensituationen (z. B. bei 
gewaltsamen Familienkonflikten, Mißhand
lung, Vernachlässigung, sexuellen Mißbrauch 
oder auch bei typischen Adoleszenzkonflikten, 
sowie für Ausreißer oder für in Not geratene 
Helfer. 

Ziel wird es sein, kurzfristig intensive Hilfe 
für das in Not geratene System anzubieten, die 
Krise abzufangen und ihre Energie möglichst 
nutzbringend umzuleiten. 

Dies soll auf drei Ebenen geschehen: 
• 	 durch ambulante Krisenintervention - per

sönlich und telefonisch; 
• 	 durch die Möglichkeit zur kurzfristigen 

unbürokratischen Unterbringung von 
Jugendlichen in der Notschlafstelle; 

• 	 durch Kooperation, Koordination, Vernet
zung von Hilfen. 

Durch seine Öffnungszeiten soll das KIZ gera
de dann erreichbar sein, wenn andere Einrich
tungen der Krisenhilfe geschlossen sind. 

Von seiner Konzeption her ist das KIZ auf 
Kooperation und effektive Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen angewiesen. Ein 
großer Teil der bisherigen Aufbauarbeit ist des
halb der Vernetzung mit anderen Einrichtun
gen gewidmet. ziel ist es, möglichst vor der 
Eröffnung des KIZ mit allen Einrichtungen, die 
für die Zusammenarbeit in Frage kommen, per
sönlichen Kontakt aufgenommen zu haben. 

Ab 1. Oktober werden die im KIZ vorgese
henen SozialarbeiterInnen-und ErzieherInnen
stellen besetzt; siehe dazu Stellenangebot in 
diesem Heft! 

Wer z. Zt. im KIZ anruft, bekommt noch oft 
den Anrufbeantworter ans Telefon. Dies ändert 

sich abe 1. Oktober, wenn Josef SeewaldCDipl. 

Sozialarbeiter, Familientherapeut, bisher BH 

Innsbruck, seine Stelle antritt. Als Geschäfts

führer im KIZ arbeitet seit Juni Dipl. Soz. Päd. 

und Famileintherapeut Norbert Fackler. Er 


. kommt aus der Nähe von München und hat 

dort u. a. über neun Jahre lang im Kinder

schutzzentrum gearbeitet und es mit aufge

baut. 

Im Augenblick wird noch am endgültigen 
Konzept des KIZ gefeilt. Für Ende November 
ist in Zusammenarbeit mit dem TBDS eine 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema "Krise
nintervention" mit Martin Poss vom Kinder
schutzzentrum Berlin geplant. Eingeladen sind 
alle Kolleginnen, die im Bereich Kinderhilfe 
arbeiten (für eine Anmeldung ist in diesem Heft 
ein Kupon). 

Achtung • Achtung 
In diesem Heft finden 


säumige Mitgliedsbeitrags

zahlerinnen 


einen Erlagschein. 

Wir biHen freundlich und 


nachdrücklich 

um baldige Einzahlung. 


Dankel 
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IJ FACHHOCHSCHULE 

Stellungnahme des OBDS 

zum Entwurf für ein Bundesgesetz über 


Fachhochschul-Studiengänge 


Die folgende im Wortlaut abgedruckte 
Stellungnahme wurde bei der a.o. Bun
deskonferenz des ÖBDS am 1.8.92 ein- . 
stimmig beschlossen. 

Nach dem vorliegenden Gesetzesent- . 
wurf wäre es möglich, einen Teil der der
zeit bestehenden Akademie für Sozial
arbeit in Fachhochschul-Studiengänge 
umzuwandeln bzw. ihre Anerkennung 
als Fachhochschul-Studiengänge zu 
beantragen. 

Die Berufsgruppe der Sozial arbeiterIn
nen und somit ihre gewählte Interes
sensvertretung ist vom Gesetz essenti
ell betroffen. 

Für die SozialarbeiterInnenausbildung, 
die Praxis der Sozialarbeit und vorallem 
für das Klientel (= Adressat) von Sozial
arbeit ist es unabdingbar, daß zumindest 
österreichweit einheitliche Ausbil 
dungsstandards und Ausbildungsinhal
te sichergestellt werden. 

Dieser Anforderung wird das vorliegen
de Gesetz in keiner Weise gerecht: 
• 	 Ein Teil der Akademien für Sozialar

beit könnte die Anerkennung bean
tragen, ein anderer Teil darauf ver
zichten und ein dritter Teil wäre 
wegen den Bestimmungen über die 
Trägerschaft von der Zulassung aus
geschlossen. 

• 	 Im Gegensatz zu den Akademien 
besteht kein verbindlicher Lehrplan 
mehr, wodurch Ausbildungsinhalte 

der einzelnen Ausbildungsstandorte 
nach Träger bzw. LehrerInnenvorstel
lungen - soweit differieren können, 
daß beispielsweise ein/ein Salzburg 
ausgebildete/r Sozialarbeiterln in 
Wien nicht angestellt bzw. eingesetzt 
werden könnte (vergleiche Erfahrun
gen in Deutschland). 

Der ÖBDS fordert daher: 

• 	 entweder die SozialarbeiterInnenaus
bildung explizit aus dem Gesetz aus
zunehmen 

• 	 oder ein eigenes Gesetz für Sozialar
beiterlnnenfachhochsehulen zu erlas
sen 

• 	 oder verbindliche Zusatzbestimm un
gen für die SozialarbeiterInnenausbil
dung in das Gesetz aufzunehmen, die 
die gleichzeitige Umwandlung bzw. 
gleichzeitig zu stellende Anerken
nungsanträge aller Ausbildungsstan
dorte in Österreich in Fachhochschul
Studiengänge vorschreiben und 
gleichzeitig verbindliche Ausbil 
dungsinhalte (vergleiche Lehrplan im 
Schulorganisationsgesetz) vorsehen. 

• 	 Jeder Veränderung der Ausbildungs
form oder Ausbildungsinhalte muß 
eine Evaluierung des erst kürzlich 
erfolgten Umstiegs auf die dreijährige 
Ausbildung an den Akademien für 
Sozialarbeit vorangehen. 

• 	 In die Beratung einschlägiger Geset
zesbestimmungen ist der OBDS von 
Beginn an einzubeziehen. 

Zum Thema Fachhochschule liefert das Heft 
Nr. 1/1992 der Zeitschrift "erziehung heute" 
umfassende Informationen. 
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Bald auch in Osterreich? 

Beschäftigungsgesellschaft 

Immer häufiger taucht der Begriff "Beschäf

tigungsgesellschaft" in arbeitsmarktpolitischen 
Diskussionen auf. Dabei steht dieser Begriff kei
neswegs für ein gesamtgesellschaftliches Kon
zept, ist also kein Synonym für eine Gesellschaft, 
die auf Beschäftigung oder (Voll-)Beschäfti
gungspolitik aufbaut, sondern bezeichnet eine 
kommunale Einrichtung, zumeist in der Rechts
form einer Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung, die die Integration von Problemgruppen 
des Arbeitsmarktes zum Ziel hat - sozusagen ein 
großes Sozialprojekt, das von Land und Arbeits
marktverwaltung getragen und finanziert wird, 
mindestens 100 Transitarbeitsplätze zur Verfü
gungstelltund auch Sozialhilfeempfänger leich
ter wiederbeschäftigen kann, als dies mit den 
bestehenden arbeitsmarktpolitischen Program
men möglich ist. 

Neues arbeitsmarktpolitisches 
Instrument 

Aber noch gibt es sie - in Österreich - nicht. 
Noch ist nicht ganz klar, in welcher Ausfüh
rung, mit welchen Ressourcen und Ausstattun
gen, in welcher Größe usw. eine Beschäfti
gungsgesellschaft m. b.H. zu realisieren ist. 

Doch ausländische Erfahrungen zeigen, daß 
dieses neue, zusätzliche Instrument, eine not
wendige Ergänzung zum Teil Weiterentwick
lung bestehender arbeitsmarktpolitischer Pro
gramme darstellt - insbesondere unter dem 
Aspekt sich verändernder Bedingungen am 
Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist konstant 
hoch bzw. wieder im Steigen begriffen, die 
Anforderungen der Unternehmen an zukünfti
ge Arbeitskräfte steigen - bei gleichzeitig sin
kender Bereitschaft, selber etwas dafür zu inve
stieren, die Vermittlungschancen sinken, wo
durch die durchschnittliche Dauer der ,Arbeits
losigkeitsperioden steigt und sich die Konzen
tration der Arbeitslosigkeit auf bestimmte Per
sonengruppen (Langzeitarbeitslose, Alte, Frau
en) verfestigt. 

Zum Beispiel: die Hamburger Beschäfti
gungsgesellschaften 

Zwar sind die Arbeitslosenraten in Öster
reich deutlich niedriger, als sie in Harnburg zu 
Beginn der 80iger Jahre waren, dem Zeitpunkt 
der Gründung der ersten Beschäftigungsgesell
schaften. Zu den rund 15% Arbeitslosen karnen 
nochmals rund 100000Sozialhilfeempfänger, 
von denen etwa ein Drittel arbeitsfähig war. 
Beim späteren Absinken der Arbeitslosigkeit 
aufweniger als 10% (1990) zeigte sich dann, daß 
70% davon schwer vermittelbar waren. In der 
Bundesrepublik Deutschland werden zwei 
Arten von Beschäftigungsgesellschaften unter
schieden: 

1) ASVG-Beschäftigungsgesellschaften, die 
Langzeitarbeitslose anstellen, die noch Arbeits
losengeld beziehen und mittels Lohnkostenzu
schüsse der Arbeitsverwaltung finanziert wer
den 

2) BSHG-Beschäftigungsgesellschaften, die 
Sozialhilfeempfänger anstellen und aus den 
Finanztöpfen der Städte finanziert werden. 

Konkret gibt es in Hamburg derzeit zwei 
BSHG-Beschäftigungsgesellschaften: die 1982 
gegründete "Hamburger Arbeit" mit 1200 
Arbeitsplätzen und die "Hamburger-West" mit 
600 Arbeitsplätzen. Sozialhilfeempfänger wer
den bei diesen beiden Gesellschaften - unter 
striktester Einhaltung des Freiwilligkeitsprin
zips - zu tarifvertraglichen Konditionen einge
stellt; befristet auf ein Jahr, mit einer Verlänge
rungsmöglichkeit bis zu insgesamt drei Jahren. 
Auch befristetbeschäftigte Arbeitnehmer 
haben das aktive und passive Wah1recht zum 
Betriebsrat, wodurch bei den Beschäftigten das 
Bewußtsein, daß sie vollwertige Arbeitnehmer 
sind und nicht irgendwelche zu behütende 
Menschen in geschützten Werkstätten, geför
dert wird. 

Auch die zuerbringende Arbeit ist nicht 
irgendeine Arbeitstherapie, sondern reale 
Arbeit für den realen Markt. Das heißt, an vor
erst drei Standorten der "Hamburg-West" 
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arbeiten die ehemals Arbeitslosen zum Beispiel 
in den Bereichen Schlosserei, Recycling, Kühl
schrankentsorgung, Malerei, TIschlerei, Nähe
rei; sie führen Reinigungsarbeiten oder Elek
troarbeiten durch oder installieren Computer
anlagen. 

Sollte während der Vertragsdauer ein ande
rer Arbeitsplatz gefunden werden, kann das 
Arbeitsverhältnis fristlos aufgelöst werden. 

Läuft der Arbeitsvertrag mit der Beschäfti
gungsgesellschaft aus, ohne daß eine Anstel
lung in einem Betrieb gefunden werden konn
te, haben die Beschäftigten in der Zwischenzeit 
zumindest wieder Anspruche an die Arbeitslo
senversicherung erworben, sie waren ja 
während der Beschäftigungsdauer arbeitslo
sen-, kranken- und rentenversichert, können 
also zumindest wieder Arbeitslosengeld bezie
hen bzw. möglicherweise Qualifizierungsmaß
nahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
ergreifen. Sie sind also nicht mehr auf die 
schlechteren Versorgungsstandards der Sozial
hilfe angewiesen. 

.~..., ...~.. 

....... .. 
 ~",~ ... ~ .. '. 

Arbeiten wie in einem normalen 
Industriebetrieb 

Die Organisation der Hamburger Beschäfti
gungsgesellschaften ist mit der eines normalen 
Industriebetriebes vergleichbar: Die Rechts
form ist die einer Gesellschaft m.b.H., Auf
sichtsratvorsitzender ist der jeweilige Arbeits
und Sozialsenator. Die Relation Stamm-Mitar
beiter zu Mitarbeitern mit befristeten Arbeits
verträgen beträgt bei der "Hamburg-West" 1:6. 
Da ein größerer Teil der Stammkräfte im kauf
männischen Management arbeitet, ergibt sich 
in den Produktionsbereichen eine Relation von 
1:10 (ein Vorarbeiter auf zehn befristet Beschäf
tigte). 

Betrieblicher Sozialdienst 

Was die Beschäftigungsgesellschaft von 
einem "normalen" Industriebetrieb allerdings 
unterscheidet ist der Sozialdienst. Dieser ist 
zuständig für die Mitarbeiterwerbung und Mit
arbeiteranstellung, er pflegt dabei engsten Kon
takt mit den Sozialdienststellen der Stadt. Der 
betreuende Sozialdienst ist so organisiert, daß 
. in jeder größeren Betriebsstätte zumindest ein 
Sozialarbeiter eingesetzt ist. 

Da die Frauen unter den befristet Beschäf
tigten in der "Hamburg-West" mit 25% gegenü
ber ihrem Anteil an den Sozialhilfeempfängern 
(55%) unterrepräsentiert sind, ist die "Ham
burg-West" dabei, ein Dienstleistungszentrum 
für Verwaltungs- und kaufmännische Tätigkeit 
aufzubauen. 

Scheinbar hoher Finanzaufwand 

Die Stadt Hamburg finanziert die beiden 
Beschäftigungsgesellschaften jährlich mit ca 60 
Mio Mark aus dem Sozialhilfetopf - das ist etwa 
dreimal soviel, wie die Stadt zahlen müßte, 
wenn sie die Sozialhilfe an diese Menschen 
individuell auszahlen würde. Dennoch "ren
tiert" sich diese Investition mittel- und langfri
stig für die Stadt. 

Eine Wirkungsanalyse hat erbracht, daß von 
den bei der Beschäftigungsgesellschaft ausge
schiedenen Mitarbeitern 38%eine Arbeit gefun
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den haben, 9% an Umschulungs- und Ausbil
dungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung teil
nehmen~ 42% Arbeitslosengeld erhalten, und 
lediglich 11 %wieder auf die Sozialhilfe zurück
fallen. 

Österreichische Aktivitäten 

Das Hamburger Modell wurde im vergan
gegen Jahr von Vertretern der Stadt Wien aus
führlich studiert. Wohl auch deshalb werden 
zentrale Elemente in die zu gründenden öster
reichischen Beschäftigungsgesellschaften ein
fließen. 

Derzeit wird auch vom oberösterreichlschen 
Landesarbeitsamt gemeinsam mit der Stadt 
Linz eine Beschäftigungsgesellschaft für 50 bis 
150 ältere Arbeitslose vorbereitet, die im 
Bereich Wohnraumschaffung oder in sozialen 
Bereichen beschäftigt werden sollen. Immerhin 
ist in Oberösterreich von den mehr als 21000 
arbeitslos gemeldeten Personen ein Drittel älter 
als 50 Jahre. Auch inSalzburg gibt es Bemühun
gen, mit Hilfe des Instituts für Alltagskultur 
eine Beschäftigungsgesellschaft aufzubauen. 

Wiener Beschäftigungsgesellschaft 

doch am weitesten fortgeschritten dürften 
die Vorarbeiten zur Gründung einer Beschäfti
gungsgesellschaft in Wien sein, wo die ÖSter
reichische Studien- und Beratungsgesellschaft 
gemeinsam mit dem Wiener Berufsfindungs'
zentrum die Gründungsvorbereitungen tref
fen, die noch im Sommer abgeschlossen werden 
sollen. Diese von der Gemeinde Wien und dem 
Landesarbeitsamt Wien getragene Einrichtung 
wird Langzeitarbeitslosen - seien sie nun Bezie
her von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeldern 
(wodurch sie sich von den deutschen Vorbil
dern unterscheiden dürfte) - in eigenen Werk
stätten und Dienstleistungsbetrieben die Mög
lichkeit bieten, im Rahmen eines professionell 
geführten Unternehmens ihr Wissen und ihre 
Fertigkeiten anzuwenden, auszubauen, mit. 
anderen auszutauschen und sie "am Markt" zu 
erproben. Mit einem eigenen Personalentwick
lungsprogramm soll ein arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Effekt erzielt werden, der 

sowohl die Bedürfnisse der langzeitarbeitslo
sen und SOZialhilfeempfänger nach Qualifizie
rung und Existenzsicherung abdecken hilft als 
auch den Bedarf der kommunalen Arbeitgeber 
als Ressource zur Entwicklung der wirtschaft
lichen Struktur begreift. Dies setzt voraus, daß 
die von der Wiener Beschäftigungsgesellschaft 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
etwa imBereich Altstadt- und Wohnungssanie
rung, Recycling/Entsorgung, Stadtbildpflege 
oder in der handwerklichen Kleinfertigung in 
enger Kooperation mit den öffentlichen und 
privaten Auftraggebern entwickelt werden. 

Außerdem: Die Wiener Beschäftigungsge
sellschaft soll als Clearingstelle fungieren zwi
schen öffentlichen Förderstellen und sozialen 
Projekten auf der einen und sozialen Projekten 
und deren Zielgruppe auf der anderen Seite. 

Chancen und Grenzen 

Auch wenn viele Details noch offen sind, 
könnten die Gründung von landesweit agie
renden Beschäftigungsgesellschaften eine Ant
wort auf neue Artbeitsmarktprobleme auf loka
ler ebene darstellen, somit eine Lücke im För
derinstrumentarium schließen. 

Versuche der AMV, Gemeinden oder Länder 
bei der Mitfinanzierung von Arbeitsmarktpro
grammen zu gewinnen, gestalteten sich bisher 
immer schwierig. Das Konzept der Beschäfti
gungsgesellschaft bietet nun erstmals große 
Anreize für diese, auch einen nennenswerten 
finanziellen Beitrag zu leisten, weil auchSozial
hilfeempfänger, die ansonsten die Sozialhilfe
budgets der Länder belasten, als Zielgruppe 
des Projekts einbezogen sind. Darüber hinaus 
erwarten sich die Fördergeber eine administra
tive Entlastung, weil nicht dutzende kleine 
Sozialprojekte geprüft, gefördert und kontrol
liert werden müssen, sondern ein Vertrag mit 
einer großen Beschäftigungsgesellschaft ( für 
mehrere Jahre) geschlossen wird. Einige der 
bestehenden kleinen Sozialprojekte, die von 
unabhängigen Trägern, kirchlichen Einrichtun
gen oder Sozialarbeitern initiiert wurden, 
fürchten allerdings, daß dieses erwartete einfa
chere "handling" seitens der Fördergeber auch 
dazu führen könnte, daß Beschäftigungsgesell
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F eedback, Beiträge, Kritik, Anre
gungen, Vorschläge, lVIitarbe1t, 
Artikel, Karikaturen, Tips, Lese

schaften bevorzugt und kleine Projekte zukünf
tig kaum mehr gefördert würden. 

Die Erfahrungen aus Hamburg zeigen aller
dings, daß dem zumindest nicht unbedingt so 
sein muß: 
• 	 Erstens wenden sich Großeinrichtungen wie 

Beschäftigungsgesellschaften eher an "nor
male" Langzeitarbeitslose, weil sie nicht die 
Flexibilität haben, auf ganz spezifische Be
dürfnisse sogenannter Problemfälle einzu
gehen - das blieb auch schon bisher eigens 
dafür eingerichteten Sozialprojekten vorbe
halten. 

• 	 Zweitens zeigt die ausländische Erfahrung, 
daß die Vermittlungseffizienz bei den klei
nen Sozialprojekten, die zumeist voI1 enga
gierten (zum Teil auch ideologisch motivier
ten) Personen gegründet und geleitet wer
den, besser ist als bei großen Einrichtungen. 
Mitverantwortlich dafür ist auch der 
Umstand, daß in kleinen Projekten, das Ver
hältnis Sozialarbeiter zu Transitarbeitsplatz 
zumeist günstiger ist. 

• 	 Drittens besteht die Möglichkeit - und in 
Deutschland ist das auch der Fall - , daß 

tlps, Erfahrungsberichte, Präsentatlo
nen von Projekten, KommunDtatlon, 
Leserbrlefe... 
könnten, kann sich das Redaktionsteam 
vorstellen, auch von den KollegInnen in 
verstärkten Maße zur srr beigesteuert 
werden. 
Das Redaktionsteam ist sehr interes
siert, den Kreis der freien Mitarbeiter 
an der srr zu erweiternI 

Wie schreibt doch der Vorsitzende so 
treffend 1m Editorial? " ... angesichts 
der allgemeinen Umbruchsstimmung in 
der Sozialarbeit wäre sicherlich mehr 
Engagement notwendig um unsere Stan
desinteressen zu vertreten. " 

Bedaktlonsteam: 

Chrlstof Gstre1n, BK Innsbruck, 

GUmstr. 8, TeL 0818/83"-884 

Monllta Wallner, Berufstratntngs

zentrum, Peter-Mayrstr. 1 b, 

TeL 0818/863141 


bestehende soziale Beschäftigungsprojekte 
in die große Beschäftigungsgesellschaft inte
griert werden, das heißt als Subkontrakt
nehmer Teile von Großaufträgen durch

führen. Die Größe bietet überhaupt erst die 
Chance, sich um große Aufträge zu bewer
ben und solche (in Kooperation mit kleinen 
Initiativen) durchführen zu können. 

Aufgrund der Heterogenität 
der Zielgruppe der langzeitar
beitslosen und Sozialhilfeemp
fänger könnten also verschiede
ne Typen von Sozialprojekten 
(arbeitsmarktpolitische Bera
tungs- und Betreuungseinrich
tungen, Kursprojekte, sozial
ökonomische Beschäftigungs
projekte) und eine Beschäfti
gungsgesellschaft nicht nur gut 
nebeneinander bestehen, son
dern auch sinnvoll kooperieren. 

-na-

Dieser Artikel ist mit freundli
cher Genehmigung dem KSÖ 
Nr. 12, 1992 entnommen. 
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C JOBSERVlcEf1'ERMINE 

o 
SERVICE 


Bei der 

BezirkshauptIDauuschaft 

LIElIZ 


gelangt die Stelle eines/r 
Diplomsozialarbeiterslin 

für das Referat Jugendwohlfahrt 

(Sprengelsozialarbeit) 

sofort zur Besetzung. 


BewerberInnen werden ersucht, 

mit dem Leiter des 

Inneren Dienstes, 


Herr Amtsdirektor AltenweiSl, 

Tel: 04862/6633 Kl 74, 

Kontakt aufzunehmen. 


GESUCH'l': 

DiplomierteIr 


SozialarbeiterIn 


Universitätsklinik Innsbruck für 

Psychiatrie, 


Such'bereich (Abt. ill), 

Anfragen und Bewerbungen an 


Herrn Prof. Hinterhuber, 

Univ. Klinik für PsYchiatrie, 


Anichstr. 36, Innsbruck, 

Tel: 0612/604/3631. 


TEBlVIINE 
BEDArl'IOREI,I,BS 

Bitte alle HinweiSe und Meldun
gen über dffene, nachzubesetzen
de bzw. neueinzurichtende Sozi
alarbeiterInnenstellen an fOlgen
de Kontaktadresse weiterleiten 

IIoDjh Wa1lner 
Tel. 0811/863141-1, 

BerufstraiDjDgszen~ 
Peter-llayrstr. 1b, 6010 Inns

bruck 

-Achtung - Achtung
BedalddoDsScbluß 

für SIT Kr. 88: 
13.lIovember 199. 

Artikel, Meinungen, Beiträge, 
Kritik an das Reaaktlonsteam: 


Christof Gstrein BH Innsbruck,

G1lmstr. 2, Tel. b612/6344-264

Monika Wallner, 
Berufstrainingszentrur.n

Peter-Mayrstr. 1b, 
Tel. 0612/663141 

10. - 11. Oldober 1991: 
Zweiter Österreichischer Kon
greß für Alten- und Hauskran
kenpflege im Kongresshaus Inns
bruck 

IS. Sep'. 1998: 
18Uhr, Vorstandssitzung des 
TBDS, Caritas EinZelfallh1lfe 
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KIZ Innsbruck 

Kriseninterventionszentrum. für 


BlnderundJugendUche 

Das KIZ Innsbruok iSt eine neue,im Aufbau befindliche Einrichtung 1m 
Bereich der freien Jugendwohlfahrt in Innsbruck und Raum Tirol mit 
den Qualitätsmerkmalen: 
• 	 ambulante Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Familien in Kri

sensituationen 
• 	 unbürokratiSche, kurzfriStige Unterbringung von Jugendlichen in 


unserer Notschlafstelle 

• 	 Vernetzung und Koordination von Hilfsangeboten 
• 	 Erreichbarkeit rund um die Uhr 

Fürunser neuzubild.endes 'l'EAJ.VI suchen wir 
SOZIALABBBI'l'EB/IlVlVEl\T und 

BBZIBBBB/Il.\1lQ'El\T 

mit Lebenserfahrung, wenn möglich systemischer Zusatzausbildung,
schöpferischer Energie, Lust etwas Neues gemeinSam. mit anderen auf
zubauen und genügend innerer Sicherheit mit ungewohnten Situationen 
umzugehen. 

Wir bieten: 
flexible Arbeitszeiten mit Bereitschaftsdienst (auch nachts, sowie an 
Wochenenden und Feiertagen); teamorientierte Arbeitsweise; Fortbil
dung und SuperviSion Bezahlung nach Landesschema. 

Interessiert? 
Dann schicken Sie bitte Ihre persönliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen sobald als möglich an das KriSeninterventionszentrum !BK, 
Jahnstr.30, 6020 Innsbruck. 

Psychohygiene 

(Gesellschaft für psychische 

Gesundheit) 

sucht für verschiedene Bereiche 
diplomierte Sozialar

beiterInnen. 
Bewerbungen und Anfragen an 
Fr. Hafner, Anichstr. 35, Inns
bruck, Tel: 0512/504/3658. 

Verein WAMS 

sucht 

GeschäftsfÜhrer 
ab l\Tovember 19921 

Zu melden bei 

Herrn Tauscher Hans, 

Erlerstr. 12, Innsbruck, 

Tel: 0512/586836/27 


(vormittags). 
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FORTBILDUNG tJ 
Portbildungs-Seminar Krisenintervention 


Krisenhilfe für Kinder und ihre Eltern 

Häufig werden Kolleginnen mit Situationen von Klienten konfrontiert, aus denen 

die Betroffenen selbst keinen Ausweg finden und von den HelferInnen schnelles 

Handeln erwarten, um ihnen sofort aus der Not zu helfen. 

Krisen treten oft zu einem Zeitpunkt auf, wo sie "am wenigsten gebraucht werden"; 

die HelferInnen geraten selbst unter einen erheblichen Druck. Die "Krise des Hel

fers" wird besonders dann groß, wenn Kinder mißhandelt wurden oder von Gewalt 

bedroht sind. 

In diesem Seminar soll mit Hilfe von FaUbeispielen aus der Praxis die Besonderheit 

von akuten Krisensituationen erörtert werden. 


Nach einer theoretischen Einführung sollen unter anderem folgende Grundlagen 

erarbeitet werden: 


• Beziehungsaufnahme und Beziehungsarbeit in der Krisenhilfe 
• Einschätzung der Gefährdung des Kindes 
•.Einschätzung der Ressourcen der Familie 
• Interventionsplanung mit und für die Klienten 
• Krisenh1lfe als Wiederherstellung und Veränderung 

Zur methodischen Unterstützung der Seminararbeit werden ROllenspiele und Grup

penarbeitherangezogen. 


DOZENT: 

Kartm Poss, diplomierter Sozialarbeiter, Dipl.Soz.Päd.(FH) und 

Familientherapeut. Als Mitarbeiter im Kinderschutzzentrum Berlin ist er dort 

verantwortlich für den Bereich Krisenarbeit. 

ORT: 

Baus der Bege4Dung, Tschurtschenthalerstr 2 a, Innsbruck 


TERMIN: 

Mittwoch 88.11.98 bis Freitag 87.11.98 (Ende ca. 16 Uhr) 


TEILNEHMERBEGRENZONG: 

18 Personen 


KOSTEN: 	 ÖS 8.400,- (für Mitglieder des Berufsverbandes) 
ÖS 8.980,- (für Nichtmitglieder) 

VERANSTALTER: 
KIZ-Krisenlnterventionszentrum für Kinder und Jugendliche - Innsbruck 
in Zusammenarbeit mit demTBDS 

ANMELDEBEDINGUNGEN: 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt 
und gehen an das KIZ Innsbruck, Jahnstr. 30, 6020 Innsbruck 
Zur Anzahlung legen Sie Ib:rer Anmeldung eInen Verrechnungsscheck. In der Höhe von S 360,- bei. 
Bei Rücktrttt b1s Vier Wochen vor Semmarbeg1nn 1st elne Verwa.ltl.lIlgSgebühr ln Höhe der Anza.hlung fällig. 
Na.chdem 01.11.1992 1st d1e gesamte Sem1nargebühr zu beza.h.len oder eIn Ersatztellnehmel' zu benennen . 
.Sobald Ihr Platz fest gebucht ist, erhalten Sie eine schriftliche Buchungsbestätigung. 
Der Scheck wird nur eingelöst, wenn Sie als Te1lnehmer im Seminar Platz finden . 

.AlflVIBLDEKUPON AUF DEB FOLGENDEN SEITE 181 
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Anmeldung für das Seminar 
l'amiJien und Helfer in Rot 

KrlsenbUfe für Kinder und ihre Eltern 


An KIZ Innsbruck, Jahnstraße 30, 6020 Innsbruck, Tel: 0512/580059 

Nwme: _______________________________________________________ 

Privatadresse: __________________________________ Tel: ____ 

Dienstadresse: ______________________________ Tel: ____ 


Beruf: _______________________________________________________ 


Ich melde mich hiermit verbindlich für die Teilnahme an dem Seminar "Familie und 
Helfer in Not" vom 25.11 .. 27.11.1992 1m Haus der Begegnung an. 

Ich wünsche die Teilnahme a.m Mittagstisch (ös 90,-) im Haus der Begegnung 

ja nein D 
Einen Scheck zur Anzahlung in Höhe von öS 350,- lege ich bei. 

Ort/Datum Unterschrift ____________________ 

~------------------------------------------------------------------------------------------

--._&~ .' .'- _ .•:r"'J'#_~, 
-- .= ~ -.:&:;,. ,- 



~ neues 
• 

~ mteressantes 

~ probleme 

~ perspektiven 

~ in der 

~ sozialarbeit 

~ in tirol 

P b. b. Erscheinungsort und Verlogspor.lamt 6020 lnnsbruck 


